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Geprüft 

Kopie 
 

Petersburg, d. 22. Sept. 1911 
 

Ich Endunterzeichneter, Rittmeister im Ruhestand, ein Adeliger aus dem Gouverne-
ment  Estland, Wladimir (Woldemar) Konstantin Karlowitsch Edler von Rennenkampff,  ha-
be mich bei gesundem Verstand und vollem Bewußtsein entschlossen, dieses Testament zu 
errichten. Nach meinem Tode soll mit meinem ganzen Vermögen Folgendes geschehen: 
 

Mein ganzes bewegliches- und unbewegliches Vermögen, wo es sich auch befinden 
mag, woraus es auch bestehen mag, sowie Kapital, Bargeld, Versicherungspolicen, Wertpa-
piere, Schuldverschreibungen an verschiedene Personen, Grundvermögen, Sammlungen ... , 
mit einem Wort gesagt, alles ohne Ausnahme, was am Tage meines Ablebens mir gehören 
wird und worauf ich einen gesetzlichen Anspruch haben werde, hinterlasse ich meiner Ehe-
frau Anna Fedorowna  Edle von Rennenkampff zu ihrer alleinigen und untrennbaren Ver-
fügung. Dieses Testament, das ich eigenhändig geschrieben habe, unterzeichne ich 
                                     
                             Rittmeister im Ruhestand, 
 
                             Adeliger aus dem Gouvernement Estland,  
 
                             Woldemar Konstantin Karlowitsch Edler von Rennenkampff 
 
 
 
 
 

Wir Ingenieur Technologe Alfred Wilhelmowitsch Scheman, Kleinbürger aus Kol-
pinsk, Karl Albertowitsch Betz bezeugen, daß das oben angegebene Testament eigenhändig 
vom Wladimir Karlowitsch Edler von Rennenkampff bei gesundem Verstand und vollem 
Bewußtsein geschrieben und unterzeichnet wurde. Den 16. Mai 1912 hat das St. Peterburger 
Bezirks-Gericht, 7. Abteilung,  auf Empfehlung Seiner Majestät, sich die Erbschaftssache  an-
gehört und festgestellt: 
 

„Das Testament, vom 03. Februar 1912, von Wladimir Karlowitsch Edler von Ren-
nenkampff, das am 22. September 1911 verfaßt wurde, soll eröffnet werden, worüber auf 
dieses Testament ein Vermerk geschrieben werden soll und es im Senats Anzeiger zu veröf-
fentlichen ist. Bei der Herausgabe dieses Testaments sind folgende Gebühren zu bezahlen: 
 
Für die Veröffentlicheung        3 Rubel 
Kanzleigebühren                       3 „          80 Kop.  
Stempelgebühr                          1 „          25 „ 
Erbschaftssteuer                  1404 „          37 „ 
 
+ 1 ½ % v. den Schuldverschreibungen  bei der Auszahlung, worüber auf diesen  
   der Vermerk geschrieben sein muß.“ 
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Nr.: 6455, die oben angegebenen Gebühren, 8 Rubel 5 Kop. und die Erbschaftssteuer 1404 
Rubel 37 Kop., sind eingetragen.    
 

Am 29. Mai 1912 ist dieses Testament dem Testamentsvollstrecker von Anna Fe-
derowna Edle von Rennenkampff, dem Gehilfen des Rechtsanwaltes Herbert Augustowitsch 
Sukkau, ausgehändigt worden.  
  
 
                           Stellvertretender Vorsitzender (Unterschrift) 
 
   Siegel              Sekretär (Unterschrift)   
 
Adresse und Unterschrift des Gehilfen: 
 
Tutschkow Gasse, Haus Nr. 11 
 
16. Juni 1912 
 
                                           Notar (Unterschrift)                     


